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Ordnungsbehördliche Verordnung 

zur Ausweisung des Gebietes 

„Haseniederung", 

im Gebiet der Gemeinde Lotte, 

Kreis Steinfurt, im Regierungsbezirk Münster 

als Naturschutzgebiet 

Präambel 

Diese Verordnung bezieht sich auf das Naturschutzgebiet „Haseniederung" in der 

Gemeinde Lotte, Kreis Steinfurt, das im Rahmen des Feuchtwiesenschutzpro-

gramms erstmals mit ordnungsbehördlicher Verordnung vom 14.10.1988 ausgewie

sen wurde. 

Das Gebiet zeichnet sich durch großflächige, magere Grünlandkomplexe mit vegeta

tionskundiich bedeutsamen Flächen im Bereich der Haseniederung aus, die einer 

extensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen. Hier finden sich selten gewor

dene Grünlandgesellschaften wie Glatthafer- und Sumpfdotterblumenwiesen sowie 

Flutrasen. Darüber hinaus besitzt die „Haseniederung" eine Bedeutung als traditio

nelles Brutgebiet von Limikolen sowie als Rast- und Überwinterungsquartier für Zug

vögel. Insbesondere Wasser-, Wiesen- und Watvögel nutzen das Gebiet als Nah

rungsrevier und zur Rast. 

Das NSG „Haseniederung" ist sowohl Teil des FFH-Gebietes „Vogelpohl" 

(DE-3613-303) als auch des EU-Vogelschutzgebietes „Düsterdieker Niederung" (DE-

3612-401). Das Gebiet wurde gemäß der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-

Richtlinie, 92/43/EWG) und der EG-Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG) als Gebiet 

von gemeinschaftlicher Bedeutung der Europäischen Kommission gemeldet. Das 

NSG „Haseniederung" stellt somit einen Bestandteil des zusammenhängenden euro

päischen ökologischen Netzes „Natura 2000" dar. 

Mit dieser Verordnung werden die Vorgaben des Landesentwicklungsplanes mit der 

Darstellung eines „Gebietes für den Schutz der Natur" sowie des Regionalplanes 

Münsterland mit der Darstellung eines „Bereiches für den Schutz der Natur" konkreti

siert und erfüllt. 

In Ergänzung zu dieser Verordnung können vertragliche Vereinbarungen abge

schlossen werden, die spezifische Details der landwirtschaftlichen Nutzung in enger 

Kooperation mit dem Naturschutz regeln. 
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Rechtsgrundlagen 

Aufgrund 

des § 42 a Abs. I.und 3 des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts und 

zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz - LG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 16.03.2010 (GV. NRW. S. 183 ff.) in Verbindung mit 

§ 23 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur

schutzgesetz - BNatSchG) in der Fassung vom 06.10.2011 (BGBl. I, Nr. 51, S. 

1986fr), 

der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ord

nungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG) in der Fassung der Be

kanntmachung vom 13.05.1980 (GV. NW. S. 528), zuletzt geändert durch Arti

kel 9 des Gesetzes vom 08.12.2009 (GV. NRW. S. 765), 

des § 20 Abs. 1 Landesjagdgesetz (LJG-NRW) in der Fassung der Bekannt

machung vom 07.12.1994 (GV. NW. 1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), zuletzt geän

dert durch Artikel IV des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW.S. 876), 

der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürli

chen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-

Habitat-Richtlinie - FFH-Richtlinie) (ABI. EG Nr. L 206 S. 1), zuletzt geändert 

durch die Richtlinie 2006/105/EG vom 20.11.2006 (ABI. EG Nr. L 363 S. 368), 

der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30.11.2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-

Richtlinie) (ABI. EG Nr. L 20 S. 7-25), 

wird - hinsichtlich der Regelungen der Ausübung der Jagd im Einvernehmen mit der 

Oberen Jagdbehörde des Landes NRW - verordnet: 

§ 1 

Schutzgebiet 

(1) Das Naturschutzgebiet „Haseniederung" ist ca. 69,12 ha groß und liegt im Kreis 

Steinfurt im Gebiet der Gemeinde Lotte, Gemarkung Wersen. 

Die Lage des Gebietes ist in der Karte 

im Maßstab 1 : 25 000 (Übersichtskarte, Anlage I) und 

die genaue Abgrenzung des Gebietes in der Karte 


